Rahmen-Anstellungsvertrag für Audioagoginnen (Schwerhörigenlehrerinnen für Erwachsene) in den Verständigungstrainings-Kursen der Hörbehinderten-Vereine (empfohlen von pro audito schweiz und dem BHP – Berufsverband Hörgeschädigten-Pädagogik)
Zwischen   

dem Arbeitgeber (Hörbehinderten-Verein, im Folgenden AG genannt)

und der Arbeitnehmerin (Audioagogin, im Folgenden AN genannt)

wird folgender Arbeitsvertrag abgeschlossen:

1. Tätigkeit

Der AG beschäftigt die AN als Audioagogin in Teilzeitanstellung in den vom Verein organisierten Verständigungstrainings-Kursen (im folgenden Kurse genannt).

1.1 Training

Die AN leitet selbständig die Kurse. Der Inhalt, die Ziele und die Form des Trainings entsprechen den Vorgaben und Reglementen des Bundesamtes für Sozialversicherung (im folgenden BSV genannt) und von pro audito schweiz und deren Bildungskommission, in welcher Vertreterinnen des BHP Einsitz haben.
1.2 Administration

Neben der Kursleitung fallen im Regelfall folgende Arbeiten an:

· Präsenzlisten und deren Zusammenfassung bis zum Kursabschluss führen

· Rechnung über die Kurslektionen, ev. Reisespesen und Nebenkosten erstellen

2. Entlöhnung

Die Entlöhnung für Audioagoginnen beträgt (Basis 1. Januar 2008, Landesindex):

· bis zum Alter 59 der AN: Fr. 92.95 pro Lektion (Fr. 84.00 pro Lektion + 10.64% Feriengeld = Fr. 8.95)

· für über 60jährige AN:     Fr. 95.60 pro Lektion (Fr. 84.00 pro Lektion + 13.80%  Feriengeld = Fr. 11.60)

Eine Lektion umfasst 50 Minuten Training plus 10 Minuten Pause plus notwendige Vorbereitungszeit, max. 1.8 Std. 

In diesen Ansätzen sind sämtliche Leistungen der AN für die Kursvor- und –nachbereitung sowie die oben aufgeführten administrativen Arbeiten enthalten. Die Stundenlohnsätze werden ab 1.1.2008 alle 2 Jahre dem Teuerungsausgleich gemäss Landesindex angeglichen.

Für die Entschädigung allfälliger zusätzlicher Arbeiten der AN für die Kurse treffen die Vertrags-parteien folgende Vereinbarung:

Kursorganisation / Stundensatz:


Kursberichte / Stundensatz: …………………


Vorträge / Werbung / Beratung / Stundensatz:



3. Arbeitszeit, Reisezeit

Die wöchentlichen Arbeitszeiten richten sich nach den Kurszeiten und nach Angebot und Nachfragen nach Kursen.

Eine Lektion entspricht 1.8 Std. Arbeitszeit. 22 Wochenlektionen entsprechen einem 100% -

Pensum.

Grundsätzlich wird die Reisezeit für lokale Kurse nicht entschädigt (Ausnahmeregelungen sind vorbehalten).

Beispiel Vereinsspezifische Ausnahmeregelung (Keine Kostenübernahme durch pro audito schweiz)

Übersteigt die Reisezeit die Hälfte der Arbeitszeit (Anzahl Kurslektionen), so wird der übersteigende Teil zu einem Ansatz von 50% des Lektionenansatzes vergütet. 

4. Reisespesen
Der AN werden die Kosten für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn 2. Klasse) vergütet. Ist die Nutzung des Privatautos der AN notwendig, so werden pro Fahrkilometer 60 Rappen vergütet.

5. Kursinfrastruktur, Kursmaterial, Kursabsagen
Der AG stellt die Kursinfrastruktur (Kurslokal, Mobiliar, Höranlage, Hellraumprojektor, Flip-Chart etc. sowie die Informationsorder) zur Verfügung. Allfällige Kurskosten werden der AN vergütet.

Bei Kursabsagen bis ……….. 
Tage vor Kursbeginn erfolgt keine Entschädigung. Erfolgt die Kursabsage innert .................Tagen vor Kursbeginn, so wird die AN wie folgt entschädigt:

6. Sozialleistungen
Der AG versichert die AN gegen Betriebsunfall mit der Möglichkeit des Anschlusses an die Kollektivversicherung von pro audito schweiz. Die Prämie wird vom AG übernommen.

Die AN muss sich der Kollektiv-Nichtbetriebsunfallversicherung des AG oder dem von pro audito schweiz anschliessen. Sie übernimmt die entsprechende Prämie, sofern die AN im Durchschnitt mehr als 8 wöchentliche Lektionen Kurstraining erteilt.

Die übrigen Sozialleistungen wie AHV / IV / ALV sowie Kinderzulagen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben.

Die AN kann sich in Absprache mit dem AG (bzw. in Absprache mit mehreren AG, sofern sie für mehrere AG Kurse leitet) der BVG / Personalvorsorgeeinrichtung ihres (eines) AG anschliessen, sofern ihr gesamtes Jahresbruttoeinkommen aus den Kursen den Koordinationsabzug übersteigt.

7. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall richtet sich nach der Berner Skala:

1. Dienstjahr:
3 Wochen

2. Dienstjahr:


1 Monat

3. + 4. Dienstjahr


2 Monate

5. bis 9. Dienstjahr:

3 Monate

10. bis 14. Dienstjahr

4 Monate

15. bis 19. Dienstjahr:

5 Monate

ab 20. Dienstjahr:

6 Monate

Der AG kann die AN gegen Lohnausfall im Krankheitsfall versichern. Die Leistung muss in diesen Fällen betragen: 80% des Bruttolohnes als Entgelt während maximal 720 Tagen. Die Prämien werden je zu 50% vom AG und von der AN übernommen.

8. Weiterbildung
Pro audito schweiz und der Berufsverband für Hörgeschädigtenpädagogik (BHP) verlangen zur Qualitätssicherung der Kurse 12 Stunden berufbezogene Weiterbildung (siehe Liste vom BHP). Die Kurse sind, bedingt durch das geringe Arbeitspensum, in der Freizeit zu besuchen. Die Vereine übernehmen je nach finanziellen Möglichkeiten, die Kosten teilweise für die 12 Stunden Weiterbildung inkl. Reisespesen (SBB 2.Klasse, Halbtaxtarif). Die Modalitäten werden zwischen Verein und Arbeitnehmerin im Detail festgelegt.
9. Datenschutz
Die AN ist nicht berechtigt, Auskünfte über Kursteilnehmer / innen sowie deren Adressen an Dritte weiterzugeben oder die Adressen für andere Zwecke zu nutzen.

10. Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Die Kündigungsfristen betragen:

1. Dienstjahr:
1 Monat

2. Dienstjahr:
2 Monate

ab 3. Dienstjahr:
3 Monate

Erreichen des AHV-Alters

Mit Erreichen des AHV-Alters endet das Arbeitsverhältnis. Eine allfällige Weiterbeschäftigung muss separat schriftlich geregelt werden.

11. Übrige Bestimmungen

Für alle übrigen arbeitsrechtlichen Fragen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts.

Dieser Rahmenvertrag enthält Minimalanstellungsbedingungen. AN können besser gestellt werden.

12. Grundlagen
Dieser Arbeitsvertrag stützt sich auf folgende Verträge resp. Grundlagen:

· Vertrag für die Durchführung von Absehunterricht und Hörtraining als Einzelbehandlung zwischen dem Berufsverband Hörgeschädigten-Pädagogik (BHP) einerseits und dem Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) andererseits

· Reglement über die Abrechnung der lokalen Kurse der Vereine (4. Nov. 2006)
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